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n SACHVERHALT

Achim (A), Bastian (B) und Caesar (C) entschließen sich am 1. 1. eine GmbH zu gr�nden. Als Idee
schwebt ihnen der Betrieb einer Druckerei vor. Sie vereinbaren, die GmbH mit einem Stammkapital
von 25 000 E auszustatten, wobei A eine Stammeinlage von 15 000 E und B und C eine Stamm-
einlage von je 5 000 E �bernehmen sollen. Zum Gesch�ftsf�hrer der ABC-GmbH wollen sie Dago-
bert (D) berufen. Die zur Gr�ndung notwendigen Schritte wollen sie bald gemeinschaftlich um-
setzen.

Noch vor Abschluss des Gesellschaftsvertrages schließt A mit Zustimmung seiner Kollegen am
1. 2. einen Kaufvertrag �ber eine Druckerpresse zum Preis von 12 000 E mit Emil (E) ab. Er tritt
dabei im Namen der »ABC-GmbH in Gr�ndung« auf.

Am 1. 3. wird der Gesellschaftsvertrag notariell beurkundet. D �bernimmt, wie vorgesehen,
seine Aufgaben als Gesch�ftsf�hrer und wird mit Zustimmung aller Gesellschafter f�r die GmbH
t�tig. Unter anderem mietet er von Franziska (F) im Namen der »ABC-GmbH« Gesch�ftsr�ume an.
Als monatlichen Mietzins vereinbaren sie 3 000 E, der in der Folgezeit nicht beglichen wird. Die
Eintragung der GmbH in das Handelsregister ist zwar noch nicht erfolgt, wird aber von den Ge-
sellschaftern und dem Gesch�ftsf�hrer weiterhin verfolgt.

1. Gegen wen kann E Anspr�che geltend machen? Es ist davon auszugehen, dass die geplante
Druckerei von A, B und C einen in kaufm�nnischer Weise eingerichteten Gesch�ftsbetrieb er-
fordert.

2. Gegen wen stehen F Anspr�che wegen der ausstehenden Mietzinszahlungen zu?

n ABWANDLUNG

Am 1. 6. wird die ABC-GmbH in das Handelsregister eingetragen.

Wie wirkt sich dies auf die Anspr�che von E und F aus?

n L�SUNG

A. Kaufpreisanspruch des E aus § 433 II BGB

E k�nnte ein Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus § 433 II BGB sowohl gegen die Gesellschaft als
auch gegen A, B und C auf Grund ihrer Gesellschafterstellung sowie gegen A als Handelnder
zustehen.

I. Anspruch gegen die Gesellschaft

1. E k�nnte ein Anspruch gegen die ABC-GmbH zustehen. Ein solcher Anspruch kommt allerdings
nur dann in Betracht, wenn die ABC-GmbH wirksam gegr�ndet wurde. Dies ist nicht der Fall, da
weder ein in notarieller Form abgeschlossener Gesellschaftsvertrag vorlag, § 2 I 1 GmbHG, noch die
konstitutive Eintragung ins Handelsregister erfolgt ist, § 11 I GmbHG.

Anspruch gegen ABC-GmbH

2. Ein Anspruch gegen die ABC-Vor-GmbH scheidet ebenfalls aus. Im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses existierte die Vor-GmbH noch nicht. Eine Vor-GmbH entsteht erst mit Abschluss des
notariellen Gesellschaftsvertrages.

Anspruch gegen ABC-
Vor-GmbH

3. Es k�nnte aber ein Anspruch gegen eine sog Vorgr�ndungsgesellschaft mit den Gesellschaftern
A, B und C bestehen.

Anspruch gegen Vorgr�n-
dungsgesellschaft

a) A hat sich mit E �ber den Abschluss eines Kaufvertrages geeinigt. Damit diese Einigung zu
einem Anspruch des E gegen die Vorgr�ndungsgesellschaft f�hrt, m�sste sie entstanden sein, die
F�higkeit besitzen, Tr�ger von Rechten und Pflichten zu sein und von A wirksam vertreten worden
sein.
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